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RS OGH 1990/5/28 Bkd34/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1990

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt ist (wie auch ein Notar) grundsätzlich verp4ichtet, Treuhandgelder, welche voraussichtlich

längerfristig zu verwahren sind, zinsbringend anzulegen. Dennoch kann bei einer speziellen Fallgestaltung trotz

Verletzung dieser Verpflichtung eine disziplinäre Verantwortlichkeit auszuschließen sein.
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